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1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Schönberg/Holstein über die Erhebung von Beiträgen für 
den Ausbau und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.02.2003 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein S. 57) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22.02.2013 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein S. 72) sowie der §§ 1, 2 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.01.2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein S. 27), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 30.11.2012 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein S. 740) wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 25.04.2013 folgende Satzung erlassen: 
 
Die Satzung der Gemeinde Schönberg/Holstein über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau 
von Straßen, Wegen und Plätzen vom 28.06.1999 wird wie folgt geändert: 
 

Artikel 1 
 
Nummer 1 
 
Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
 
„Satzung der Gemeinde Schönberg/Holstein über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau 
sowie die Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen“ 
 
Nummer 2 
 
§ 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Ausbau und Umbau sowie die Erneuerung 
 

a) von vorhandenen Ortsstraßen im Sinne des § 242 BauGB, 
 

b) von nach den §§ 127 ff. BauGB erstmalig hergestellten und 
 

c) von nicht zum Anbau bestimmten 
 
Straßen, Wegen und Plätzen als öffentliche Einrichtung erhebt die Gemeinde Schönberg Beiträge nach 
Maßgabe dieser Ausbaubeitragssatzung (ABS) von den Grundstückseigentümerinnen und 
Grundstückseigentümern oder an deren Stelle von den zur Nutzung an diesen Grundstücken dinglich 
Berechtigten, denen die Herstellung, der Ausbau und Umbau sowie die Erneuerung Vorteile bringt.“ 
 
Nummer 3 
 
§ 2 Absatz 1 Nummer 7 erhält folgende Fassung: 
 
„7. die Möblierungs- und Gestaltungselemente einschließlich Blumenkübel, Sitzbänke, Brunnenanlagen, 

Absperreinrichtungen, Zierleuchten und Anpflanzungen, soweit eine feste Verbindung mit dem Grund 
und Boden besteht.“ 

 
Nummer 4 
 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 
 
Die Worte „Herstellung, den Ausbau und Umbau“ werden durch die Worte „Herstellung, den Ausbau und 
Umbau sowie die Erneuerung“ ersetzt.  
 
Nummer 5 
 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 
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Die Worte „Herstellung, den Ausbau und Umbau“ werden durch die Worte „Herstellung, den Ausbau und 
Umbau sowie die Erneuerung“ ersetzt.  
 
Nummer 6 
 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt geändert: 
 
Die Worte „Herstellung, den Ausbau und Umbau“ werden durch die Worte „Herstellung, den Ausbau und 
Umbau sowie die Erneuerung“ ersetzt.  
 
Nummer 7 
 
In § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 wird die Angabe „50 %“ durch die Angabe „40 %“ ersetzt. 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
24217 Schönberg, 26.04.2013 
 
 

Gemeinde Schönberg 
Der Bürgermeister 

 
 
 

Wilfried Zurstraßen 
 
 


